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B el d e r V erfo lg u n g  von O rd n u n g s w ld rlg k e lte n  können fo lg en d e  
O rdnung sstra fta tbe3tIm m u ng en  Bedeutung e r la n g e n :

- die Verjährung von Ordnungswidrigkeiten (9 18 O.VG),

- die Befugnisse in .lahmon dor Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens (3 24 CKJG ) .

- der Abschluß des OrdnungsstrafVerfahrens (33 24, 26, 33 
und 37 O.VG).

Dei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiton sind 
die Verjährungsfristen zu beachten. Die Verantwortlichkeit 
von Personen für begangene .Rechtsverletzungen entfällt, wenn 
seit deren 3egehung mehr als sechs oder noch Bekonntworden 
bei dom zuständigen Organ mehr als drei Monate vergangen sind 
und in dieser Zeit kein Ordnungsstrafverfahren eingcloitct 
wurde. Diese Vorjährungofristen sind für alle Ordnungsstraf
befugten Organe mit-Ausnahme der DVP gültig. Ordnungswidrig
keiten, die durch die DV? verfolgt werden, verjähren in drei 
Monaten. Innerhalb dieser Zeit muß dos Ordnungsstrafverfahren 
durch die DVP eingclcitet werden; sie stellt die zeitliche 
Höchstfrist dar.

Ausgenommen von diesem Grundsatz sind die Fälle, in donen der 
Staatsanwalt oder die Arboiter-und-Boucrn-Inspoktion einen 
Antrag auf Verfolgung der Ordnungswidrigkeit stellen. Diosc 
Organe können beantragen, daß das Ordnungsstrofvorfahren 
auch noch innerhalb eines Oahres nach Begehung dor Ordnungs- 
widrigkoit eingeleitot wird.

Eine weitere Besonderheit ergibt sich bei Ordnungsstraftatbo- 
stimmungen, die eine gemeinsame Zuständigkeit der D V P  und 
eines anderen ordnungsstrafbefugton Organs vorsehon. Erweist 
es sich als notwendig, oine solche - von der DVP footgoctcll- 
te - Ordnungswidrigkeit noch Ablauf der für dio DVP geltenden 
Verjährungsfrist ordnungsrechtlich zu verfolgen, so kann in 
derartigen Fällen eine Mitteilung an dos andero ordnungsstraf-
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